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Norm

ABGB §859

HGB §425

HGB §451

Rechtssatz

Nicht jeder Vertrag, durch den sich jemand verp7ichtet, die Ausführung einer Beförderung zu übernehmen, ist damit

schon ein Frachtgeschäft. Alleine aus der Verp7ichtung zur Beförderung hat der Betre:ende nicht dem die Stellung

eines Frachtführers gem § 425 HGB, allenfalls in Verbindung mit § 451 HGB. Diese Verp7ichtung muß vielmehr, damit

der Vertrag zum Frachtgeschäft wird, der Hauptinhalt des Vertrages sein. Ist die Verp7ichtung nur eine

Nebenverp7ichtung im Rahmen eines hauptsächlich auf andere Zwecke gerichteten Vertrages, liegt ein Frachtgeschäft

nicht vor. Der Vertrag unterliegt dann den für den Hauptzweck geltenden Rechtsregeln.

Entscheidungstexte

6 Ob 673/82

Entscheidungstext OGH 26.05.1983 6 Ob 673/82

Veröff: RdW 1984,44 = SZ 56/83

8 Ob 45/84

Entscheidungstext OGH 22.11.1984 8 Ob 45/84

nur: Nicht jeder Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet, die Ausführung einer Beförderung zu übernehmen,

ist damit schon ein Frachtgeschäft. (T1) Veröff: ZVR 1985/144 S 273

8 Ob 76/84

Entscheidungstext OGH 21.03.1985 8 Ob 76/84

Veröff: JBl 1985,748

8 Ob 1532/89

Entscheidungstext OGH 07.09.1989 8 Ob 1532/89

Auch

1 Ob 2374/96s

Entscheidungstext OGH 15.07.1997 1 Ob 2374/96s

Auch; Veröff: SZ 70/142
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